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Landkreis: Heilbronn 
Gemeinde: Obersulm 
Gemarkung: Obersulm, Flur 5 (Weiler) 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Torgärten“ 
Aufstellung im Verfahren nach § 215a (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 

Maßstab 1 : 500       ENTWURF 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

Projektnummer: 3 2023 0606 

 

Untergruppenbach, den 23.10.2023 / 22.01.2024 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am  23.10.2023 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 09.11.2023 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)     vom 20.11.2023 bis 01.12.2023 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 (1) BauGB)  
mit Schreiben   vom 30.10.2023 

Verfahrensbeschluss nach § 215a (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
und Beschluss der Veröffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am  22.01.2024 

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet bzw.  
der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 01.02.2024 

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung 
(§ 3 (2) BauGB) vom             09.02.2024 bis 11.03.2024 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

Ausgefertigt:       Obersulm, den ...........................  

 
 

Steinbach, Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des  
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften (§ 10 (3) BauGB) am   ....................  

Zur Beurkundung: 
 

 
Steinbach, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) und § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 
698), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170). Es 
gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 
 
Aufhebungen und Änderungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans bisher bestehenden örtlichen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
sowie frühere örtliche baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Torgärten“ 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 – 15 BauNVO)  

Allgemeines Wohngebiet (WA) - § 4 (1) BauNVO. Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO 
werden gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

a) Grundflächenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 

Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Stellplätze sind bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

b) Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan als höchster Gebäudepunkt 
(HGP) festgesetzt. Der HGP wird durch den höchsten Punkt des Daches (Dachfirst, Oberkante 
Dachhaut) definiert (vgl. Schemaschnitt im Planteil). 

Technisch notwendige Einzelbauteile und Aufbauten sind ausgenommen. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe - EFH (= Rohfußbodenhöhe) der Hauptgebäude ist im 
Bebauungsplan in Normalnullhöhe (m üNN) und als Höchstmaß festgesetzt. 
Unterschreitungen sind zulässig. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

offen, zugelassen sind nur Einzelhäuser ( ). 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO  
Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen, Eingangs- und 
Terrassenüberdachungen sowie Vorbauten und Terrassen bis 5 m Breite um bis zu 3 m 
überschritten werden. Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m betragen. 
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1.6 Nebenanlagen, Garagen, überdachte und nicht überdachte Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Garagen - eingeschossig - sind allgemein nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen Flächen (Ga) zulässig. 

b) Nicht überdachte Stellplätze sind allgemein auch auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zugelassen, wenn sie im Anschluss an die Verkehrsfläche errichtet 
werden. 

c) Sonstige Nebenanlagen  
Sonstige Nebenanlagen sind gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO nur bis zu einer Größe von 
maximal 40 m³ auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Zu öffentlichen 
Verkehrsflächen müssen Abstände von mind. 1,5m eingehalten werden. 

1.7 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§9 (1) Nr.6 BauGB) 

Die zulässige Zahl der Wohnungen ist begrenzt auf zwei Wohnungen im Einzelhaus. 

1.8 Private Grünfläche - Privatgärten - (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Zweckgebundene bauliche und sonstige Anlagen sind auf der privaten Grünfläche zulässig. 
Sofern diese als Gebäude errichtet werden sollen ist ihre Anzahl auf ein (1) Gebäude pro 
Grundstück und auf ein max. Volumen von 30 m³ beschränkt. Die Vorgaben der Festsetzung 
1.11 hinsichtlich der vorhandenen Bepflanzung sind zu beachten. 

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen und Garagenzufahrten darf nur wasserdurchlässig 
erfolgen (Rasensteine, Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). 
Wasserundurchlässiges Pflastermaterial ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist 
unzulässig. 

b) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen ist der anfallende Mutterboden in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

c) Durch Baumaßnahmen bedingte Bodenverdichtungen sind auf ein Minimum zu 
beschränken. 

Verdichtete Bereiche sind nach Abschluss der Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen 
wieder wirkungsvoll zu lockern. 
Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutterboden 
des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für 
Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.  
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. 
Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 

d) Zum Schutz von nachtaktiven Insekten, Fledermäusen und Vögeln ist die Beleuchtung mit 
insektenschonenden Lampen (LED-Lampen, nicht heiß werdende Lampen und Leuchten) 
mit nach unten gerichteten Leuchtkörpern entsprechend dem aktuellen Stand der Technik 
auszustatten. Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen. Die 
Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. 

e)  Für Fenster- und Glasflächen die größer als 2m² sind und zu den östlichen und südlichen 
Außenbereichsflächen hin geplant sind, ist Vogelschutzglas der Kategorie 1 zu verwenden. 
Alternativ sind wirksame Markierungen gegen Kollisionen einzuplanen, z.B. vertikale Linien 
(mind. 5mm breit bei max. 10 cm Abstand), horizontale Linien (min. 3mm breit bei max. 3 
cm Abstand oder min. 5mm breit bei max. 5 cm Abstand), Punktraster. Fachliche 
Informationen zum Thema finden Sie unter: 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf. 

f)  Die Entwässerung ist im Trennsystem durchzuführen. 
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g) Maßnahmenbeschreibung und Aufwertungspotenzial interner Kompensationsmaßnahmen: 
Als interne Kompensationsmaßnahmen sind auf den Grundstücken Trockenmauern 
herzustellen, mit denen das Kompensationsdefizit ausgeglichen wird (siehe Kapitel 3.5 im 
Umweltbericht). 

1.10 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

a) Pflanzzwang - Einzelbäume (PZ/E): An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten 
Stellen sind standortgerechte, hochstämmige Laubbäume zu pflanzen und dauernd zu 
unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die örtliche Lage im Lageplan ist nicht bindend. 
(Artenempfehlung siehe 1.10 c). 

b) Flächiger Pflanzzwang (PZ): Auf den mit PZ belegten Flächen ist eine mindestens 4 m 
breite dreireihige Gehölzpflanzung mit Sträuchern im Pflanzraster von 1,5 m x 1,5 m zu 
pflanzen und zu unterhalten (Artenempfehlung siehe 1.10 c). Die festgesetzten 
Gehölzpflanzungen sind extensiv zu unterhalten und zu pflegen (keine Düngung, keine 
Pflanzenschutzmittel). Abgestorbene Gehölze sind nachzupflanzen. Stützmauern und 
Einfriedungen sind innerhalb des flächigen Pflanzzwangs zulässig. 

c) Artenempfehlung zum Pflanzzwang: Siehe Anhang der Begründung „Heimische Gehölze 
Empfehlungen zur Artenauswahl und Pflanzung im Landkreis Heilbronn“. Darin aufgeführte 
Pflanzen, die eine potenzielle Wirtspflanzen für die Kirschessigfliege darstellen, dürfen 
aufgrund der Nähe zu den angrenzenden Weinbergen nicht angepflanzt werden. 

1.11 Pflanzbindung (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB) 

Auf der mit Pflanzbindung (PB) belegten Fläche ist der bestehende Bewuchs zu erhalten, zu 
unterhalten und bei Abgang zu ersetzen (Artenempfehlung siehe 1.10 c). 

1.12 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

a) Die im Lageplan mit „LR OW“ dargestellten Flächen sind zur Führung einer kanalisierten 
Wasserableitung sowie zur Vornahme von Arbeiten mit einem Leitungsrecht zugunsten der 
Gemeinde Obersulm zu belasten. 

b) Die im Lageplan mit „LR DW + SW“ dargestellten Flächen sind zur Führung einer 
kanalisierten getrennten Ableitung von Dachflächenwasser sowie Schmutzwasser mit 
einem Leitungsrecht zugunsten des Flst. Nr. 125/1 zu belasten. 
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Hinweise: 

a) Auf die Einhaltung der Bestimmungen der § 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten bei 
der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu 
benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige 
Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 
ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

b) Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. Die 
einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 
§ 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung 
von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Bodenverdichtungen sind grundsätzlich 
zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit 
aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der 
Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. 

Baubedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind zu minimieren und es ist 
ein möglichst schonender Umgang mit der Materie zu gewährleisten. Eine möglichst 
hochwertige Verwendung des Bodenmaterials ist anzustreben.  

Um den Nachteil für die Landwirtschaft so gering wie möglich zu halten, wird empfohlen 
den wertvollen Oberboden auf anderen landwirtschaftlichen Flächen auszubringen, um 
diesen somit indirekt zu erhalten (z. B. Gebiete, bei denen die Flurbilanz Grenzflur 
ausweist). 

c) Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegung gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere 
Wasserbehörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen 
unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt 
haben, unverzüglich einzustellen und die Untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 
Abs. 6 WG). Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein 
Oberflächengewässer ist unzulässig. 

d) Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsmäßiger 
Bewirtschaftung Emissionen wie z.B. Stäube, Geruch, Lärm und 
Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne des § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden. 

e) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes auf 
der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht. Dies gilt auch beim Neubau eines 
für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche. 

f) Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetzes stellt klar, 
dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere 
zulässige Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 
(1) S. 1 LBO müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden.“ Somit dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet werden. 
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g) Artenschutz: Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist 
verboten, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, 
Tiere der besonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische 
Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch 
dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

h) Schutzfrist: Zum Schutz von Vögeln und Kleinsäugern dürfen Gehölzrückschnitte und 
Rodungsmaßnahmen im Allgemeinen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar 
durchgeführt werden (§§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG). 

i) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper).  
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.  
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen, 
Senken) sind nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

j) Im Bereich des Planungsvorhabens kann hochstehendes Grundwasser mit kleinen 
Flurabständen nicht ausgeschlossen werden. 
Im Fall von anstehenden oder umgelagerten Gesteinen der Grabfeld-Formation 
(Gipskeuper), ist im Bereich des Planungsvorhabens mit zementangreifendem 
Grundwasser aufgrund sulfathaltiger Gesteine zu rechnen. 

k) Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigungen "Affaltracher Grubenfeld 
IV' und "Affaltracher Grubenfeld V", die zur Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz 
berechtigen. Rechtsinhaber der Berechtigungen ist das Land Baden-Württemberg. 
Eine Gewinnung von Steinsalz fand in diesen Feldern im Bereich des Bebauungsplanes 
bisher nicht statt. 

Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz in den vorgenannten Feldern 
im Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden, können bergbauliche 
Einwirkungen auf Grundstücke nicht ausgeschlossen werden. Für daraus entstehende 
Bergschäden im Sinne von § 114 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 
(BGBI. I S. 1310) würde Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet. 

l) Zur Sicherstellung ausreichender Druckverhältnisse bei der Wasserversorgung wird für die 
Einzelbauvorhaben der Einbau einer Druckerhöhungsanlage empfohlen. 

m) Bei der Planung der Bauvorhaben zu prüfen, ob die Entwässerung der Untergeschosse im 
Freispiegel gewährleistet ist. Im Bedarfsfall sind private Hebeanlagen mit entsprechender 
Sicherung gegen Rückstau vorzusehen. 

n) Aufgrund von lokal anfallendem Wasser von Überlastungen der Dachentwässerung sollte 
darauf geachtet werden, dass Lichtschächte oder Kellereingänge entsprechend 
ausgestaltet werden, so dass hier kein Oberflächenwasser eindringen kann. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Torgärten“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung (DN) der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag. 

 Dachform der Garagen - soweit sie nicht in das Hauptgebäude integriert sind - 
ausschließlich Sattel- oder Walmdach oder begrüntes Flachdach (bis DN 10°). 
Freistehende überdachte Stellplätze (Carports) sind mit Flachdachkonstruktionen (DN max. 
10°) zu versehen (Dachbegrünung bei Carports nicht zwingend).  

b) Farbgebung der Dächer: Zulässig sind die Farben ziegelrot bis rotbraun, mittelgrau bis 
dunkelgrau, anthrazit und dunkelblau. Grell wirkende und leuchtende Farben sowie 
reflektierende Materialien sind unzulässig. 

c) Außenfassaden: Zulässig sind Fassaden in gedeckten Farbtönen. Leuchtende, grelle oder 
schwarze Materialien und Anstriche sind unzulässig. Davon ausgenommen sind Flächen 
zur Erzeugung von Solarenergie. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

a) Einfriedungen 

Es sind nur lebende Einfriedungen (Hecken, Sträucher u. Büsche) mit innenliegenden 
Stabgitter-, Maschendraht- oder Holzzaun gemäß Pflanzliste zulässig. Bei jeglichen 
Einfriedungen ist darauf zu achten, dass der Zaun einen Abstand von 15 cm zum Boden 
einhält, um eine Durchwanderbarkeit für Kleintiere zu ermöglichen. Diese Vorgaben gelten 
nicht für Tore oder Toranlagen, die Teil der Einfriedung sind. 

b) Stützmauern 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,5 m allgemein zulässig. Höhere Stützmauern 
sind nur zulässig, wenn sie abgetreppt ausgeführt werden. Dabei muss das waagerechte 
Stufenmaß mindestens 0,5 m betragen. 

Betonmauern als Stützmauern sind nicht zulässig. Ausgenommen davon sind 
Betonfertigteile zum Bepflanzen und mit Naturstein verblendete Betonmauern. 

2.3 Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücksteile (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)  

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit 
diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden (vgl. Hinweis f).  

Freiflächen müssen, soweit sie vom öffentlichen Straßenraum her einsehbar oder Bestandteil 
desselben sind, so gestaltet und gepflegt werden, dass sie das Ortsbild nicht beeinträchtigen. 
Wo immer möglich, ist eine Entsiegelung von Freiflächen durch die Verwendung von 
Rasenflächen oder Grünstreifen anzustreben. Für die Bepflanzung sind bevorzugt heimische 
Laubgehölze und hochstämmige Obstbäume zu verwenden. 

Lose Materialien und Steinschüttungen sind nicht zulässig. 

2.4 Erhöhung der Zahl der Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 (1) LBO) wird auf 2 Stellplätze je Wohneinheit 
erhöht.  

2.5 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser 
(§ 74 Abs. 3, Nr. 2 LBO) 

Dachwasser ist getrennt vom häuslichen Abwasser zu erfassen und in Zisternen einzuleiten. 
Hierbei ist die DIN 1986-100 zu beachten. Die Zisternen sind mit mind. 3 cbm Nutzvolumen 
und 3 cbm Rückhaltevolumen (d.h. Mindestgröße insgesamt 6 cbm) und mit gedrosselter 
Überlaufabgabe von max. 2,0 l/s in den Regenwasserkanal anzulegen. 


